Leitantrag 24. ordentlicher Bundestag, 13. Oktober 2007, Stockerau

„Die Würde des Menschen hat Vorrang vor dem Kapital. Die Arbeit soll dem Menschen dienen und nicht der Mensch der Arbeit.“ Johannes Paul II. (Laborem exercens)

Präambel

Die christlich-soziale Idee hat bereits seit Jahrhunderten Antworten auf die sozialpolitischen Fragen der Zeit gegeben und ist trotzdem noch immer das modernste und lebenswerteste Politikkonzept. Die christlich-soziale Idee setzt auf die aktive Beteiligung der Arbeitnehmer/innen, auf kleine und flexible Einheiten und darauf, dass Menschen mit ihren Vorstellungen und ihrer Verantwortung ernst genommen werden. Sie will das "Miteinander und Füreinander" in unserer Gesellschaft gestalten und Brücken zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmer/innen bauen. Christlich-soziale Ideen zu leben heißt, den Menschen ein Leben in Würde zu ermöglichen - denn ein Existenz sicherndes Einkommen per se stellt menschenwürdige Lebensbedingungen und gerechte Verteilungs- und Verwirklichungschancen noch nicht sicher.

Die fortwährende Attraktivität der christlich-sozialen Idee im 21. Jahrhundert liegt gerade darin, dass sie weder sozialistisch noch kapitalistisch ist, sondern vielmehr versucht, Freiheit und Gerechtigkeit für alle zu verwirklichen - ein Anliegen, das der österreichische Sozialismus nie ernsthaft verfolgt hat. Christlich-sozial zu sein bedeutet aber auch, sich mit beständiger Entschlossenheit für die Freiheit, Gerechtigkeit und das Gemeinwohl einzusetzen, für das Wohle aller und eines jeden Einzelnen. Christlich-soziale Politik zu leben heißt für uns deshalb, für verantwortete Freiheit einzustehen, die in einer solidarischen Gesellschaft immer nur mit einem Bezug zur Gerechtigkeit verstanden werden kann und darf.

Wie man am Beispiel der gescheiterten sozialistischen Idee sieht, bedarf diese Freiheit jedoch einer Ordnung, die nicht nur aus dem freien Spiel der Kräfte entstehen kann, sondern aktiv von gleichberechtigten Partner/innen gestaltet werden muss. Ungleichheiten und lntransparenz müssen zugunsten einer weitergehenden Chancengleichheit und Transparenz ausgeglichen, die gerechte Verteilung von Ressourcen und Arbeit zu einem Gebot der Stunde und der Solidarität werden. Neue, den Arbeitnehmer/innen und Arbeitgebern gleichermaßen zum Wohle gereichende, kreative Formen der Verteilung von Arbeit, Kapital und Gewinn sind notwendig, um im Sinne einer christlich-sozialen Verteilungsgerechtigkeit eine möglichst breite Eigentums- und Vermögensbildung in Österreich zu gewährleisten.

In einer modernen christlich-sozialen Arbeitswelt machen Abgrenzungen von gestern keinen Sinn, die Grenzen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmer/innen werden in zunehmendem Maße fließender. Heimische Arbeitnehmer/innen sollen aus diesem Grund in Zukunft vermehrt am wirtschaftlichen Fortschritt und am Erfolg der Unternehmen teilhaben. Die durch "Eigentum in Arbeitnehmerhand" gewährleistete breite Eigentümerbasis, ein "Volk von Eigentümer/innen", ist ein wesentliches Fundament zum eigenverantwortlichen Engagement der Arbeitnehmer/innen als "Unternehmer/innen im Unternehmen". Auf diese Weise wird gewährleistet, dass die österreichischen Arbeitnehmer/innen ebenso wie deren Arbeitgeber in einer Symbiose am wirtschaftlichen Fortschritt partizipieren können. 

Christlich-sozial handeln heißt der Jugend Chancen am Arbeitsmarkt eröffnen

Jugendliche für den Arbeitsmarkt richtig vorbereiten und ausbilden

Studienergebnissen entsprechend wird die Zahl der Jugendlichen in Zukunft stetig abnehmen, bereits im Jahre 2015 wird es um 18.000 weniger 15-Jährige geben. Daher wird es eine der zentralen Herausforderungen der Zukunft sein, die - immer weniger werdenden - Jugendlichen für den Arbeitsmarkt richtig vorzubereiten und auszubilden, damit die Nachfrage sowohl nach Fachkräften als auch höher ausgebildetem Personal optimal abgedeckt werden kann.

Berufsorientierung als verpflichtendes Einzelfach einführen

Der Berufsorientierung in der Schule kommt entscheidende Bedeutung für die spätere berufliche Karriere zu. Berufsorientierung soll daher in der 7. und 8. Schulstufe als verpflichtendes Einzelfach eingeführt werden, wobei eine adäquate Ausbildung des pädagogischen Personals in der Berufsorientierung dabei natürlich ebenso notwendig ist.

Das duale Ausbildungssystem beibehalten

Das Modell des dualen Systems in der Lehre ist ein Erfolgskonzept - auch für die Zukunft - und muss daher entsprechend zukunftsfähig gestaltet werden (z.B. durch die Modularisierung von Lehrberufen, Schwerpunktsetzungen im Berufschulunterricht auf zusätzliche Kenntnisse wie Fremdsprachen, EDV, etc.). Jugendliche, die keine betriebliche Lehrstelle finden, sollen einen Ausbildungsplatz mit einem echten Abschluss bekommen. Darüber hinaus ist auch die Durchlässigkeit im Bildungssystem weiter auszubauen.

Einen finanziellen Anreiz für Lehrlingsausbildung sichern und für eine Imageverbesserung der Lehre sorgen

Um die Lehre aufzuwerten, soll einerseits ein wirkungsvoller öffentlich finanzierter Anreiz für die Lehrlingsausbildung sichergestellt werden. Andererseits soll auch das Image der Lehre aufpoliert werden, um dafür Sorge zu tragen, dass sich leistungsstarke Jugendliche für eine Lehre entscheiden, nachdem der Stellenwert der Facharbeit in der Gesellschaft oft zweitrangig ist und viele Eltern Imageprobleme haben, sollte sich ihr Kind für eine Lehre entscheiden.

Geschlechterstereotypen überwinden

Bei der Wahl eines Lehrberufs oder bei der Wahl der Schul- bzw. Studienrichtung sind noch immer Geschlechterstereotypen vorherrschend: Über 50 % der Lehranfängerinnen entscheiden sich für die Lehrberufe Friseurin, Einzelhandelskauffrau oder Bürokauffrau. Der Anteil an Schülerinnen und Studentinnen ist bei den wirtschaftlichen, sozialberuflichen und geisteswissenschaftlichen Schul- und Studienrichtungen weit höher als jener von Männern; bei technisch orientierten Schulen und Studien ist es umgekehrt.

Diese - oft mit Auswirkungen auf das Einkommen, Karrierechancen, Pensionen, etc. verbundenen - Berufsentscheidungen müssen, wenn sie stereotyp getroffen werden, überwunden werden. Es gilt überdies, Anreize dafür zu schaffen, dass sich Frauen verstärkt in bisherige Männerdomänen vorwagen; gleichzeitig müssen aber auch Männer für Berufe und Branchen interessiert werden, die bisher überwiegend von Frauen dominiert werden (Sozialberufe, Lehr- und pädagogischer Bereich, Pflegebereich, etc).

Mehr Bewusstsein für Lebenslanges Lernen schaffen

Bisher erschien es für das Berufsleben ausreichend, ein/e einzige/s Schule/Studium oder Berufsausbildung zu absolvieren. Auf Grund der sich immer stärker und schneller ändernden Rahmenbedingungen in der Arbeitswelt wird es jedoch zunehmend zur Regel, dass sich berufliche Karrieren ändern bzw. unterbrochen werden und 

Neues erlernt werden muss. Daher gilt es, das gesellschaftliche Bewusstsein dafür zu stärken, dass der (berufliche) Lernprozess nicht schon mit der Erstausbildung abgeschlossen ist, sondern durch Lebenslanges Lernen ständig erneuert werden muss.

Bildung und Schule nach christlich-sozialen Grundsätzen gestalten

Keine Schulversuche ohne Einbindung der Schulpartner

Aus unserem Verständnis für Schuldemokratie heraus müssen die Schulpartner an den Schulstandorten selbst entscheiden können, ob sie sich an Schulversuchen für die Gesamtschule beteiligen wollen oder nicht.

Die Einführung eines Schulentwicklungsplanes

Es bedarf eines Schulentwicklungsplans, der die detaillierten Kosten, die zukünftige Entwicklung der einzelnen Schulstandorte, Normangaben für die verschiedenen Räume einer Schule, etc., beinhalten soll.

Die Einführung moderner Schulsozialarbeit

Die Zahl der Probleme, die aufgrund der emotionalen bzw. sozialen Defizite vieler Kinder entstehen, nimmt zu. Nachdem die Schule allein diese Defizite nicht lösen kann, soll versucht werden, die Lehrer/innen auf diesem Gebiet zu entlasten. Schulsozialarbeit, die auf das Zusammenwirken zwischen Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen setzt, kann hier einen wertvollen Beitrag zur Konfliktbewältigung leisten.

Daher sollten an jedem Schulstandort im Rahmen der Jugendwohlfahrt eine/ein sozialpädagogische/r Mitarbeiter/in als ständige Einrichtung zur Verfügung stehen.

Christlich-sozial handeln bedeutet Chancengleichheit für Frauen herstellen

Die Entwicklung und Implementierung von Frauenförderplänen auch in der Privatwirtschaft

Um die nach wie vor bestehende "gläserne Decke" und Einkommensunterschiede bei gleicher Qualifikation beseitigen zu können, ist es notwendig, gezielte Förderungen (etwa durch Frauenförderpläne) auch in der Privatwirtschaft zu setzen. Unternehmen sollen aufgefordert werden, gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen im Falle von Karenz in Mitarbeitergesprächen Karrierepläne zu erarbeiten, um später einen reibungslosen Wiedereinstieg zu ermöglichen.

Das Recht auf Elternteilzeit evaluieren

Die Möglichkeit, für einen begrenzten Zeitraum die Arbeitszeit zugunsten der Familienarbeit zu reduzieren (Recht auf Elternteilzeit), soll evaluiert und verbessert werden, der bestehende Rechtsanspruch auf Elternteilzeit besser genützt werden. Aus diesem Grund soll das Recht auf Elternteilzeit auch im Hinblick auf die Ausweitung auf Betriebe mit weniger als 20 Mitarbeiter/innen evaluiert und im Folgenden allenfalls Anpassungen vorgenommen werden.

Die Erstellung von Konzepten für eine stärkere Väterbeteiligung bei der Karenz

Bei der Erstellung von Konzepten für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf müssen die spezifischen Problemstellungen von Männern viel stärker Berücksichtigung finden als bisher. Männer sollten auch selbst stärker in die Erarbeitung eingebunden werden, da die Zahl der Väter, die in Karenz gehen, nur so erhöht werden kann.

Familien und Arbeitnehmer/innen im Sinne der christlich-sozialen Idee stärken und die Arbeitswelt familienfreundlicher gestalten

Ein steuerfreies Existenzminimum für Familien, d.h. für jedes unversorgte Familienmitglied

Es soll für Hausfrauen und Hausmänner sowie Kinder einen fixen Steuerfreibetrag geben, der sich beispielsweise nach der Ausgleichszulage für Pensionist/innen richten könnte.

Die steuerliche Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten

Die Kosten für Kinderbetreuung (Tagesmutter, Hort, Tagesbetreuung an Schulen, etc.) sollen auch im Sinne der besseren und vermehrt zu fördernden Vereinbarkeit von Familie und Beruf für sämtliche Familien steuerlich absetz bar werden, wobei in diesem Zusammenhang ein Negativsteuerprinzip zu überlegen ist.

Die Ausweitung von betrieblichen Kinderbetreuungsangeboten und Verbesserung von Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Betrieben

Die Unternehmen sollen stärker in die Verantwortung genommen werden, Vereinbarkeit für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser lebbar zu machen. Betriebliche Kinderbetreuung bzw. Unterstützung durch Arbeitgeber bei der Kinderbetreuung soll gefördert werden. Unerlässlich dabei ist ein zweckgebundener steuerlicher Freibetrag, der Unterstützungsleistungen durch den Arbeitgeber steuer- und sozialversicherungskostenfrei stellt.

Die monatliche Auszahlung der Familienbeihilfe

Familien mit schulpflichtigen Kindern sind zu Schulbeginn im September finanziell sehr gefordert, da speziell zu Schulbeginn zusätzliche Kosten entstehen, die mit dem Einkommen oftmals nicht zu bewältigen sind. Die Folge sind Mehrkosten wie beispielsweise hohe Kontoüberziehungskosten. Eine monatliche Auszahlung der Familienbeihilfe wie z.B. an jedem 5. eines Monats an statt der derzeitigen zweimonatlichen Auszahlung brächte hier eine entsprechende Erleichterung.

Die Aufteilung des 13. und 14. Gehaltes auf die Monate März, Juni, September und Dezember

Die Aufteilung des 13. und 14. Gehaltes auf die Monate März, Juni, September und Dezember für sämtliche Arbeitnehmer/innen kann eine finanzielle Erleichterung für Familien mit schulpflichtigen Kindern mit sich bringen, da im September mit einem zusätzlichen "halben Gehalt" gerechnet werden könnte. Das 13. bzw. 14. Gehalt wird von öffentlichen Arbeitgebern grundsätzlich viermal jährlich in den Monaten März, Juni, September, Dezember ausgezahlt, wobei auch einige nicht öffentliche Unternehmen diese Zahlungsweise bereits im Kollektivvertrag verankert haben. In den meisten Unternehmen jedoch erfolgt die Auszahlung des 13. bzw. 14. Gehaltes in den Monaten Juni bzw. Dezember. Die Sozialpartner sind daher aufgefordert, diesbezügliche Maßnahmen zu überprüfen und in den Kollektivverträgen umzusetzen.

Die Berücksichtigung der Karenzdauer bei der Flexibilisierung des Kinderbetreuungsgeldes

Das Ende der arbeitsrechtlichen Karenzdauer (Ablauf des Kündigungsschutzes) sollte bei der Flexibilisierung des Kinderbetreuungsgeldes berücksichtigt werden. Als zusätzliche Varianten könnte z.B. der Bezug von 24 Monaten Kinderbetreuungsgeld (+ 5 Monate bei Teilung) sowie 20 Monaten (+ 4 Monate bei Teilung) in einer jeweils kostenneutralen Höhe angedacht werden. Durch die Auswahl unter mehreren Varianten der Bezugsdauer sollen Eltern den gewünschten Zeitpunkt des Wiedereinstiegs besser wählen und mit der Karenzdauer und dem Angebot an Kinderbetreuung abstimmen können.

Mehr steuerliche Gerechtigkeit für Pendlerinnen und Pendler

Arbeitnehmer/innen sollen künftig all ihre Pendlerkosten wie Selbständige als Betriebsausgaben steuerlich geltend machen können, damit ihr tatsächlicher Fahrtaufwand berücksichtigt wird. Kleinverdiener/innen (mit Einkommen unter der Lohnsteuerfreigrenze) sollen beim Pendlerpauschale nicht mehr benachteiligt werden, Benützer/innen öffentlicher Verkehrsmittel ihre Fahrkarten und jene, die auf ein eigenes Fahrzeug angewiesen sind, ihren Arbeitsweg auf KM-Geld Basis (derzeit 0,376 Euro pro Kilometer) steuerlich absetzen können, Mehrwertfahrkarten für Teilzeitkräfte und Internatsschüler sollen begünstigt werden.

Arbeitnehmer/innen sozial absichern, im Sinne der christlichsozialen Idee entlohnen und an Unternehmen beteiligen

Den Ausbau der Mitarbeiterbeteiligung

Eine erfolgreiche Mitarbeiterbeteiligung braucht bessere Rahmenbedingungen wie z.B. moderne arbeitsrechtliche Bestimmungen hinsichtlich der Beteiligungsmöglichkeiten am Unternehmen, die den spezifischen Bedürfnissen der Unternehmen und Arbeitnehmer/innen entsprechen, sowie verstärkte Information über die Chancen und Effekte der Mitarbeiterbeteiligung.

Die verstärkte Partizipation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Unternehmen

Heimische Arbeitnehmer/innen sollen in Zukunft vermehrt am wirtschaftlichen Fortschritt und Erfolg der Unternehmen teilhaben. Es geht dabei darum, durch Vermögensbildung in Arbeitnehmerhänden die Voraussetzungen dafür zu verbessern, dass die Beschäftigten verstärkt am Gewinn und Kapital, und nicht am Verlust der Unternehmen beteiligt werden.

Die Schaffung steuerlicher Anreize im Rahmen der Mitarbeiterbeteiligung

Um Mitarbeiterbeteiligung erfolgreich zu gestalten, bedarf es steuerlicher Anreize, die den spezifischen Bedürfnissen der Unternehmen und Arbeitnehmer/innen entsprechen: Die Einräumung der Möglichkeit der steuerlich begünstigten Ertragsbeteiligung am Unternehmen wie z.B. ein 15. Monatsgehalt als "Erfolgsgeld", wenn das Unternehmen Gewinne macht, und die steuerliche Förderung von Mitarbeiterbeteiligungsmodellen.

Die gerechte Entlohnung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern

Im Sinne einer christlich-sozialen Verteilungs- und Entlohnungsgerechtigkeit und angesichts des Absinkens der Lohnquote von 73,8 % im Jahr 1993 auf 67,4 % im Jahr 2006 dürfen Unternehmen nicht nur nach Gewinnoptimierung trachten, sondern sollen Arbeitnehmer/innen auch gerecht entlohnen, damit diese "mit ihrem Einkommen auch auskommen".

Die Einführung eines Mindestlohnes von 1.000 Euro

Die Verstärkung der Armutsbekämpfung und Senkung der Anzahl der Armutsgefährdeten bedarf neben anderer Maßnahmen auch der Einführung eines Mindestlohnes (auf Basis eines Generalkollektivvertrages) in der Höhe von 1.000 Euro.

Das Arbeitsrecht modern und christlich-sozial gestalten

Die Entwicklung neuer Strategien, Lösungen und Rechtsinstitute für ein modernes Arbeitsrecht, das unter anderem auch Arbeiter/innen und Angestellte gleich stellt

Im Hinblick auf die zunehmend entstandardisierten, d.h. individualisierten und unsicheren Arbeitsformen gilt es, kombinierte und innovative Strategien zu entwickeln und neue Lösungen, neue Rechtsinstitute und neuartige Kombinationen von Schutzinstrumenten zu finden, die dem Schutzgedanken des heimischen Arbeitsrechts entsprechen und im Sinne und zum Wohle der Arbeitnehmer/innen sind.

Differenzierungen bei atypischen Arbeitsformen ermöglichen, aber Typisierungen nicht verhindern

Das Problem der großen Gestaltungsvielfalt der atypischen Arbeitsformen und die häufig auftretende Notwendigkeit der Berücksichtigung konkreter Situationskomplexität verlangen nach einem verfeinerten, selektiven Instrumentarium, das Differenzierungen ermöglicht, aber auch mögliche Vereinheitlichungen und Typisierungen nicht verhindert. Oberster Grundsatz muss sein, die Berücksichtigung von "Situationskomplexität" zum Schutze der Arbeitnehmer/innen nicht ausschließlich dem Vertrag zu überlassen.

Die Standardisierung und Typisierung von atypischer Arbeit wie z.B. Leiharbeit, Teilzeitarbeit, Job Sharing, Tele-Arbeit und Gelegenheitsarbeit

Arbeitgebern sollte nur ein begrenztes Repertoire von Formen atypischer Arbeit zur Verfügung stehen, das je nach Qualifikation des Arbeitnehmers bzw. der Arbeitnehmerin ein "mehr oder weniger" an Schutz vorsieht, da vor allem weniger qualifizierte Arbeitnehmer/innen ein höheres Schutzbedürfnis haben. Dazu wären für die verschiedenen Arten der atypischen Arbeit bessere und modernere Rahmenregelungen auf gesetzlicher Ebene zu schaffen.

Die Geltendmachung des arbeitsrechtlichen Schutzes atypisch Beschäftigter soll möglichst weitgehend in die Hand Dritter gelegt werden

Besondere Problemzonen atypischer Beschäftigung sollen durch spezielle Mitwirkungsrechte und Regelungsbefugnisse erfasst und einer lückenlosen kollektiven Kontrolle unterworfen werden. Nachdem die materiell-rechtlichen Schutznormen bei atypisch Beschäftigten in besonderer Weise Gefahr laufen, nur auf dem Papier zu stehen, sind öffentlich-rechtliche Kontrollen und Sanktionen dabei unverzichtbar.

Man könnte etwa die Kontrolle der Gesamtheit der Entgelt- und Arbeitsbedingungen (also nicht nur der öffentlich-rechtlichen Arbeitnehmerschutzbestimmungen) der Arbeitsinspektion überantworten.

Christlich sozial handeln heißt das heimische Gesundheitssystem nachhaltig absichern

Die Einführung eines einheitlichen Gesundheitspasses

Um den Patient/innen ein möglichst hohes Maß an Qualität zu garantieren, bedarf es des weiteren Ausbaus und der effizienteren Gestaltung der Gesundheitsprävention.

Die unterschiedlichen Passsysteme (Mutter-Kind-Pass, Jugendpass, etc.) sollen vereinheitlicht und der Gesundheitspass für jede Österreicherin und jeden Österreicher eingeführt werden.

Die Einführung einer Zertifizierung für Unternehmen, die sich an den höchsten (präventiven) Gesundheitsstandards orientieren

Als Anreiz zur regelmäßigen Vorsorgeuntersuchung könnte beispielsweise eine einmonatige Prämie der Krankenversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen fungieren. Derselbe Anreiz könnte auch für Arbeitgeber gelten, die großzügig in die Gesundheitsförderung ihrer Mitarbeiter/innen investieren.

Die verstärkte Auszeit für Pflegekräfte

Um den Patient/innen ein hohes Leistungsniveau bei der Betreuung garantieren zu können, ist es notwendig, den Pflegekräften durch verstärkte Auszeit (Urlaubsanspruch, weniger Wochenenddienste mit steigendem Alter, etc.) entsprechenden Schutz zu bieten.

Christlich-sozial sein bedeutet ältere Arbeitnehmer/innen in den Arbeitsmarkt integrieren

Maßnahmen für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Die besten Ideen und Maßnahmenpakte für ältere Arbeitnehmer/innen sind wertlos, wenn ihnen die Firmenkultur entgegensteht. Die oft nicht zufrieden stellende Situation für ältere Arbeitnehmer/innen kann sich nur durch einen Kulturwandel verbessern;

die jahrzehntelange Unkultur gegen ältere Arbeitnehmer/innen muss beseitigt werden. Die "gesetzliche" Anhebung des Pensionsalters verbessert in der Arbeitswelt nicht automatisch die Bedingungen, wonach ältere Arbeitnehmer/innen länger arbeiten "können und wollen". Nur durch eine Steigerung des Selbstwertgefühls, der sozialen Kompetenz, der Behaltekultur und der Gesundheit kann das länger arbeiten "können und wollen" ermöglicht werden.

Die Schaffung präventiver Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der Arbeitsfähigkeit wie z.B. mehr altersgerechte Arbeitsplätze

In Österreich bedarf es sowohl zum Wohle der älteren Arbeitnehmer/innen als auch der Arbeitgeber vermehrter präventiver Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der Arbeitsfähigkeit wie z.B. altersgerechte Arbeitsplätze. Altersgerechte Arbeitsplätze bringen nicht nur gesteigerte Motivation mit sich, sondern bedeuten langfristig auch einen Gewinn für den Arbeitgeber, wenn Arbeitnehmer/innen die Möglichkeit haben, sich auch vor ihrer Pensionierung zu 100 % in das Unternehmen einzubringen. Jüngere Arbeitnehmer/innen können gleichzeitig von den älteren lernen und Synergien auf diese Weise voll ausgenutzt werden.

Eine flexiblere Gestaltung der Altersteilzeit

Altersteilzeit soll nicht mehr automatisch mit dem erstmaligen Pensionsanspruch enden, sondern das Ende der Altersteilzeit soll auf freiwilligen Wunsch der Arbeitnehmer/innen flexibler und zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, wenn Arbeitnehmer/innen dadurch eine höhere Pension erlangen und durch längere Beitragszeiten z.B. noch in die Langzeitversichertenregelung fallen.

Das Pensionssystem christlich-sozial gerecht gestalten

Die Verlängerung der Regelung ,,40/45 Jahre sind genug"

Alle heimischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen nicht nur bis zum Jahre 2010, sondern auch danach mit 40 bzw. 45 Beitragsjahren ohne Abschläge in die Pension gehen können.

Die Anhebung der Arbeitgeberbeiträge zu Mitarbeitervorsorge-Kassen von 1,53 Prozent auf 2,5 Prozent

Um tatsächlich den Betrag einer "Abfertigung Alt" in der Höhe eines Jahresentgelts zu erhalten und somit am Ende des aktiven Berufslebens das gleiche Niveau zu erreichen wie nach 25 Dienstjahren nach der "Abfertigung AI!", bedarf es einer Beitragsanhebung von 1,53 % auf 2,5 %.

Die Möglichkeit der freiwilligen Zuzahlung zur 2. Pensionssäule von 5 Prozent des Bruttolohnes bis zumindest 2010

Durch die Möglichkeit der Eigenzuzahlung, wobei 50 % über Lohnverhandlungen durch den Arbeitgeber übernommen werden sollen, würde die erfolgreiche Abfertigung Neu als zweite Pensionssäule weiter ausgebaut.

Die faire und leistbare Nachkaufmöglichkeit von Versicherungszeiten von ehemals mitversicherten Angehörigen

Nachdem viele Arbeitnehmer/innen während ihrer Jugendzeit in der elterlichen Landwirtschaft oder einem Kleingewerbebetrieb, der im Eigentum der Eltern gestanden ist, tätig waren, zu einer Zeit, als es noch keine Versicherungsmöglichkeit gab, fehlen diesen Arbeitnehmer/innen oft wichtige Beitragszeiten für den Anspruch auf vorzeitige Alterspension.

Die Abschaffung der Zuverdienstregelung bei vorzeitiger ASVG-Alterspension

Während bei Beamt/innen keine Zuverdienstgrenze besteht, dürfen ASVGVersicherte vor Erreichung des gesetzlichen Pensionsalters nur bis zur Geringfügigkeitsgrenze von derzeit Euro 341,16 dazuverdienen.

Die Schaffung eines Zeitwertkontos

Das Zeitwertkonto bietet die Möglichkeit, auf freiwilliger Basis bestimmte arbeitsrechtliche Entgeltansprüche brutto auf ein Konto zu transferieren, um später Zeit souverän und individuell gestalten zu können. Diese Zeit könnte etwa in Kombination mit AItersteilzeit vor Inanspruchnahme der gesetzlichen Alterspension konsumiert oder in eine Zusatzpension bzw. im Falle des Ablebens des Anspruchsberechtigten in eine Hinterbliebenenvorsorge umgewandelt werden.
